
^rT^l"s!nndeEr. k^n99em:"§. 6a.Ba.uGB^_23- Fiächennutzungsplanänderung des Marktes Wolnzach im
^lle^ela h,r.e.n. zu.r, AufsteJlun9desvorhaberlbezo9enen Bebauung-s'planes-Nr::'14'9'"^o"n'a~ergebTeTp"ho'to'v^tai'^'

Markt Wolnzach
Marktplatz l
85283 Wolnzach

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 6a BauGB

.

2^"L.^I,!e""utzung"sl'la"änderung Ma''kt Wolnzach im Parallelverfahren zur Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 149 "Sondergebiet Photovoltaik'-Freifiächena'niaa^ be'i

1"

Endfassung vom 30. 06. 2020

Anlass und Ziel der Flächennutzungsplanänderung
Der Marktgemeinderat Wolnzach hat in seiner Sitzung am 08. 11. 2018 die Änderunq des
Flachennulzungsplanes im. Bereich .der FI. Nr. 306, Gemarkung Haushausen~(TF)' zur'
eines Sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO mit Zweckbestimmung Photovoltaik beschlossen3
An_lass.. der . planung . ist die Absicht eines Investors, auf diesen Flächen eine
Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten,

Der Geltungsbereich der Änderung befindet sich nordwestlich von Kemnathen direkt an der Autobahn
A9. _u-nd_,umfasst ca-1?.44 ha- Die Fläche für die Freiflächenphotovoltaikanra gewird''von~'der"süd'i'ich

Flächen verlaufenden Straße auf FI. Nr. 302, Gemarkung Haushausen er'schlossen.
Da der Geltungsbereich im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Nutzfläche

t. _wa'''_wut'cfe. der. Flachennutzun9SPlan im Parallelverfahren geändert um entsprechend
ein Sondergebiet für Photovoltaik darzustellen.

Gesetzliche Grundlage

Die Baurechtschaffung erfolgte auf der Grundlage des Baugesetzbuches.

Der Flachennutzungsplan stellte für den Geltungsbereich der Änderung landwirtschaftliche Nutzfläche
ie Fläche wurde im Parallelverfahren in ein Sondergebiet mit Zweckbestimmung Photo'vo'ltaik

umgewidmet.

Die Flächennutzungsplanänderung wurde mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 22. 07. 2020 in
der Fassung vom 30.06. 2020 festgestellt.

Verfahrensablauf

l. Aufstellungsbeschluss

Der. M,arktgemeinderat hat in der sitzung vom 08. 11. 2018 die Änderung des FlächennutzunqsDlans
i. DerAnderungsbeschluss wurde am 28. 02. 2019 ortsüblich bekannt gemacht

2. frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Die frühzemge Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. l BauGB mit öffentlicher Darlequna und
fürden_Vorentwurfder Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom oYo2320'19"h'a't

in der Zeit vom 08. 03. 2019 bis 17. 04. 2019 stattgefunden.
3. frühzeitige Beteiligung der Behörden

D'eAfruhzeit ig.e. "Beteiligurlg. der Behorden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
;"l"BauGB für_den Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung in der-Fas^unq"vom

07. 02. 2019 hat in der Zeit vom 08. 03. 2019 bis 17. 04. 2019 stattgefunden.
4. Beteiligung der Behörden

Zu dem Entwurf der Flächennutzungsplanänderung in der vom Marktgemeinderat am 23. 07. 2019
gebilligten Fassung_vom_23. 07. 2019 wurden die Behörden und sonstigen Trä7ge7öffentlicheM
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26. 08. 2019 bis 21. 10. 2019''beteiligY
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22. 07.2020 die

SS^SE?-^^^s^'^i::s^?;"^ns^^^ä^
5. Öffentliche Auslegung

DJhrii^Turf^deLFIachennutzun9splanänderun9 in der vom Marktgemeinderat am 23. 07. 2019

^''^.^n^i?^S^sFÜ"rg =
6. Feststellungsbeschluss

^^.Markt... woln_zach_, hat mit. Beschluss des Marktgemeinderates vom
in der Fassung vom 30. 06. 2020 festgestellt.

Berücksichtigung der Umweltbelange

S!SJeld7Tp,BTnd^g>,WJi?,e. der umweltberlcht 9em-, § 2a . BauGB verfasst, er enthält AussagenS^r ÜPe^ea d^!Swefechu£^^, den^^^chLt;9üter^w^^^^'^^^SS
^°.wie , JU ^"verme'dungsmaßnahmen _und Ausgleichsbedarf" Aussagen" "'z^

StgbseThmativen und eine all9ememverständl^e Zusammenafas'sunTuvae'rvolls^S' dlun

S^iG^nng^berve^, negt. n^hLLm-Berelc^eines. schutz9ebiete nach Naturschutzgesetz, eines FFH-
s^^s? °^r ̂ ^^^et"^ds^^huts^'^fln?;;I^^L^S^1^^^

.
^anungsgebiet _liegen . keine geschützten " Flachen""" nach^"7^en'""Lu^d

i^^ii^Siii^SS^^SsS
^iä^^siEi^ESSFSSr^s
Abwägungsvorgang

Offentlichkeitsbeteiligung

^n^ntz:r"SS^SU^er p'anu"° la9en '" de" °l'en genannte" z"traume" beim Mark<

^el,SsS;un8S:nu%"e^^r wahrend der frohzeltiBen "°ch während der -»""-"
SSrugnegmednedenBeh°rden' sonsti9en Tritger a^""-" °^°"ge und

Landschaftliches Vorbehalts ebiet und Ein rünun :

^eHI°ahenre L.anfd^p'a,n,lin^beS;l:de"an"cfeLRegJerungvon ob^bayern wies im Zuge der frühzeitigen
Se^;!!gunngh!lifidS, !:age. derHachenim la"dschaftli^en VoVbehaltsgebie^ hin" sl^ ̂ lmmut"?ne'ih9eenr
^IIIUTrahne^l, lehrpdmng^Lde^E:g±ni^Ias"u^u^

^:rs^SS3^SS2^^
SS'^3:£^s^?3^S"^t^asb^
^n.dsc^aiftlrche, n.vo?ehalLsg^;et_anayl ^7sei^
^^^nir^^^^i^^^Esu i^^=s.^^s^^^^
SI^Si^§Ssis^S^^^^^
?rnüfdunegplanung gemäß der'nach~der~lf"rülh2"eitr9en"By^'S'"9^^^

Artenschutzrechtliche Belan e:

i^zu.ge,.deLfr. uhzeitig. en _Beteiligung wurde von selten der Unteren Naturschutzbehörde eir
^S2^^^S:^^geford!rt:. d!e. dasY°ri<ommen bodenb^tend^^gd^^^

>,'e, artenschutzrechtllcheprüfun9 kam zu dem Ergebnis, dass-die~projei<tbedina^n'WiL rk'faukl'ncrp;nu^'nLHWirkprozesYefür'dieim'Geltunugsabe^ch7erB:byacuüuTgsüpra5nseasleun^eeKnteD^
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^ampmv^^ss»enntE r.k!tu»n9gem"§..6a.Ba^ Flachennutzungsplanänderuns des Marktes Wolnzach im

Fpraerafi^hv^faaph, aegne zbuerl AKUef^alre gn-des- vorhabenbezo9enen Bebauung7pia3 nes"N"r:'ul49u;;icund^g°e'biectVhout'o^lltrai'kT1

pote"tielLvorkommenden. vogelarten_unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur VermeidunQ so
genng.. smd7 dass. die ^ökologische Funktion der (potenziell) betroffenen" Fortpfla'nzunl (3s"-"3und

_im räumlichen ̂ Zusammenhang gewahrt wird und eine Verschlechteruna de'r
vE?"a.ltu^!9szustande deL. lokalen POPUIationen. nicht entsteht. Somit"'werd'e'n'"bei^europärs chuen
Vogelarten gem. ^Art_l de^Vogelschutzrichtlinie keineTatbestände-nach§44Abs. lNrn. "r-^3i''V'. lm'.1

-BNatschG erfüllt- . Die in der artenschutzrechtlichen Prüfung ""festgesetzten
Vermeidungsmaßnahmen waren im Detail erst auf Ebene des-Bebauungsplanes'einzuarbe^en.v
Aus leichsflächen:

Die untere Naturschutzbehörde wies im Zuge der frühzeitigen und auch regulären Beteiligunq darauf
\ dassAusgleichsflächen^nach Inkrafttreten des Bebauungsplans an das O'kofrächenkat^st^ÖI

des"Landesam_ts. für umwelt zu. melden sind- Die weiteren''vorgebrachte~n7nregungen's"ind"b'ei:ei'ts
^nter.... d.en-punkt_en. /'Artenschutzrechtliche Belange" und "Landschaftliche5"Vo'rbi e3hal lts'g'ebiet"un'd

genannt.

Abwägung mit möglichen Planungsalternativen
Eine. a.nclerweltlge 1-ösungsmöglichkeit zum vorliegenden Plan wäre der Verzicht auf die

und die Ansiedlung von Photovoltaikflächen an anderer Stelle.

Laut, Landesentw'cl<lungsProgramm Bayern SOHen Photovoltaik-, auf vorbelasteten Flächen errichtet
!/'aegTgne^hdtel'vo'''ie9erlden planung wurde ein entsPrechender Standort^nTopographischgüns't'iger
^.,de^. "Anb'ndungsgebot_gemäß LEP 3-3 (z) werden Photovoltaik- und Biomasseanlagen in der
Beg,ründung. zu, di_esem Gebot exPlizit ausgenommen. Somit ist eine"Anbindung'de'r'Fiach^n'an"emce

nicht notwendig.

, cnh. de^N^vel"e:ung. des-EEG. aus_dem. Jahre 2012 können^Freiflächenanlagen gefördert werden,
Tn^^h. dle. An!T. aufKomCerslon. sfl_ächenauswirtschaft1^
ode1m!'!ta-r!schet' Nut,zun9^entlang von Autobahnen oder Schienenwegen in~einem"KomdaorL /^n'TlO
m. glmessen"vom aLlßeren.Rand der befesti9ten Fahrbahn, auf bereits''versiegelten Flachen oder auf
äc,l<.Tr'and"emem, -benachte"igten. GebLet befindet- Aufgrund'der' begr'enzte;'Verfugba>r'l<e'it usuolch°eun
FB^S ̂rn?unttobll henn slch potentie"e standorte für PhotovoTta'ik'in~B^eich'derM 'a7te'Wo'ILn^ad:i'Tm

Au/9rundd-er-im_umgr, iffdet'. planung whandenen Topografie bieten sich die gewählten Flächen für
^e ̂ndc5c?a2sb'Msc^nend_e.. Nutzung mit Photovoltaikan, es'entstehen nu'r geringe Auswi^'ung'en
a^Ldils, chutzgute. r--.. D!e...prüfung alternative'- Standorte 7st"somit""nicht 3not^end1g""dau'e^e
y,emngerungd_er. A.USW"'l<unge. n durch eine altei-native Standortwahl 'n\cht zu^erw'a'rt^'n ^t. 'Die

geht somit konform mit dem Landesentwicklungsprogramm.
^d!LP!otew!talkan[age_nach Beendi9un9 der Nutzung vollständig rückzubauen ist, stehen die
Flächen damit für bisherige oder anderweitige Nutzungen zur'VerfüguTig."'""'^"""^" ""'

Wolnzach, den ^1. 0^ lo^o

H^ov-'

ens Machold

l. Bürgermeister
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